
München, den 31. Mai

Bayerisches
Gesetz- und Verordnungsblatt

Nr. 7 2016

Datum I n h a l t  Seite

85
B 1612

10.5.2016 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 86
 86-8-A/G

11.5.2016 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des  Bayerischen Rettungsdienst -  
gesetzes 88

 215-5-1-5-I

10.5.2016 Bekanntmachung der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 9. Mai 
2016 Vf. 14-VII-14; Vf. 3-VIII-15; Vf. 4-VIII-15 betreffend die Frage, ob Art. 82 Abs. 1 bis 5, 
Art. 83 Abs. 1 und Art. 84 Satz 3 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung des § 1 des 
Gesetzes zur Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Gesetzes über die behörd-
liche Organisation des Bauwesens, des Wohnungswesens und der Wasserwirtschaft vom 
17. November 2014 (GVBl. S. 478) gegen die Bayerische Verfassung verstoßen 89



86 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7/2016

Auf Grund des Art. 5 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 
2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch 
Gesetz vom 10. Mai 2016 (GVBl. S. 82) geändert worden 
ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration im Einvernehmen 
mit den Bayerischen Staatsministerien des Innern, für 
Bau und Verkehr und der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, BayRS 
86-8-A/G), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 439) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Abschnitt 2 in Teil 1 wird wie folgt 
gefasst:

„Abschnitt 2

Durchführung des Belastungsausgleichs“.

b) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6  Entlastungen der Bezirke“.

c) In der Angabe zu § 136 wird das Wort „ , Über-
gangsregelung“ gestrichen.

2. Die Überschrift des Abschnitts 2 in Teil 1 wird wie 
folgt gefasst:

„Durchführung des Belastungsausgleichs“.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Art. 5 Abs. 2 
Satz 3 AGSG“ durch die Angabe „Art. 5 Abs. 2 
AGSG“ und die Angabe „des Abs. 2“ durch die 
Wörter „der Abs. 2 und 3“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
§ 22 SGB II“ durch die Wörter „Leistungen 
nach den §§ 22, 28 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB II) und § 6b des Bun-
deskindergeldgesetzes (BKGG)“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „§ 46 Abs. 5 
Satz 4, Abs. 6 und 7a SGB II“ durch die Wör-
ter „§ 46 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 7a SGB II“ 
ersetzt.

c) Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Den Landkreisen und den kreisfreien 
Gemeinden wird jeweils die sich rechnerisch 
ergebende Bezirksumlageentlastung zugerech-
net, die sich aus einer vollständigen Weiterga-
be der den Bezirken gemäß § 6 im Bezugsjahr 
erwachsenen Entlastungen auf die Kreisebene 
ergibt; dabei wird die dem einzelnen Bezirk zu-
zurechnende Entlastung nach der Summe der 
Umlagegrundlagen nach Art. 21 Abs. 3 Satz 2 
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf die 
Landkreise und die kreisfreien Gemeinden auf-
geteilt.“

4. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Entlastungen der Bezirke

1Die den Landkreisen und den kreisfreien Ge-
meinden gemäß § 5 Abs. 3 zuzurechnenden Entlas-
tungen der Bezirke ermitteln sich als Saldo aus den 
jeweiligen Ergebnissen zu § 2 in der bis zum 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung als Festbeträge. 
2Eine zugunsten der Zuweisungsmasse erfolgte Kür-
zung der Mittel nach Art. 15 FAG wird jeweils min-
dernd berücksichtigt.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und es wird die Angabe 
„nach § 5 Abs. 2“ durch die Wörter „durch Leis-
tungen nach § 22 SGB II“ ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:
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„2Für die Ermittlung der Belastungen durch Leis-
tungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG sind die 
Erhebungen des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales zum Zweck der bis zum 31. März des 
dem Bezugsjahr folgenden Jahres erfolgenden 
Meldung an den Bund nach § 46 Abs. 8 Satz 4 
SGB II maßgebend.“

6. § 136 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Übergangsre-
gelung“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt
 
„2Teil 1 Abschnitt 2 tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2020 außer Kraft.“

c) Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft.

München, den 10. Mai 2016

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Emilia  M ü l l e r ,  Staatsministerin
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215-5-1-5-I

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des  

Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

vom 11. Mai 2016

Auf Grund des Art. 4 Abs. 4 Satz 2 und 3 des Baye-
rischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG) vom 22. Juli 
2008 (GVBl. S. 429, BayRS 215-5-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 8. März 2016 (GVBl. S. 30) geän-
dert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern, für Bau und Verkehr:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) vom 30. Novem-
ber 2010 (GVBl. S. 786, BayRS 215-5-1-5-I), die zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 8. März 2016 (GVBl. S. 30) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 1 wie 
folgt gefasst:

„§ 1  Rettungsdienstbereiche und -bezirke“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Rettungsdienstbereiche und -bezirke“.

b) Der Wortlaut wird Abs. 1.

c)  Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Es werden folgende Rettungsdienstbe-
zirke und deren Zuordnung zu den jeweiligen hö-
heren Rettungsdienstbehörden hinsichtlich der 
Tätigkeit des Bezirksbeauftragten festgesetzt:

Rettungs-
dienst- 
bezirk

Rettungs-
dienst- 
bereich

Regierung 
von 

1. Südost a) Erding
b)  Oberland
c)  Rosenheim
d)  Traunstein

Ober-
bayern

2. München München Ober-
bayern

3. Nieder-
bayern

a)  Landshut
b) Passau
c)  Straubing

Nieder-
bayern

4. Oberpfalz a) Amberg
b)  Regensburg
c)  Nordober-

pfalz

Oberpfalz

5. Ober-
franken

a)  Bamberg-
Forchheim

b)  Bayreuth/
Kulmbach

c)  Coburg
d)  Hoch-

franken

Ober-
franken

6. West a) Ansbach
b)  Mittelfran-

ken Süd
c) Nürnberg
d)  Region 

Ingolstadt

Mittel-
franken

7. Unter-
franken

a)  Bayerischer 
Untermain

b)  Schweinfurt
c)  Würzburg

Unter-
franken

8. Süd-West a) Allgäu
b) Augsburg
c)  Donau-Iller
d)  Fürstenfeld-

bruck

Schwaben

 “.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft. 

München, den 11. Mai 2016

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister
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Bekanntmachung  
der Entscheidung des  

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

vom 9. Mai 2016 Vf. 14-VII-14; Vf. 3-VIII-15; Vf. 4-VIII-15

Gemäß Art. 25 Abs. 7 des Gesetzes über den Bay-
erischen Verfassungsgerichtshof (VfGHG) vom 10. Mai 
1990 (GVBl. S. 122, BayRS 1103-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174) 
geändert worden ist, wird nachstehend die Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 9. Mai 
2016 bekannt gemacht.

Die Entscheidung betrifft die Frage, ob

Art. 82 Abs. 1 bis 5, Art. 83 Abs. 1 und Art. 84 Satz 3 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung des 
§ 1 des Gesetzes zur Änderung der Bayerischen Bau-
ordnung und des Gesetzes über die behördliche Orga-
nisation des Bauwesens, des Wohnungswesens und der 
Wasserwirtschaft vom 17. November 2014 (GVBl. S. 478)

gegen die Bayerische Verfassung verstoßen. 

Entscheidungsformel:

1. Art. 82 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), die zuletzt 
durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2015 (GVBl. 
S. 296) geändert worden ist, verstößt gegen Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung (Rechtsstaatsprinzip) 
und ist nichtig.

2. Im Übrigen werden die Anträge in den Verfahren 
Vf. 3-VIII-15 und Vf. 4-VIII-15 abgewiesen. Der An-
trag im Verfahren Vf. 14-VII-14 wird insgesamt abge-
wiesen.

Leitsätze:

1. Außer Kraft getretene Rechtsvorschriften unterlie-
gen der Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof 
nur dann, wenn noch ein objektives Interesse an 
der Feststellung besteht, ob sie mit der Bayerischen 
Verfassung vereinbar waren. Ein solches Interesse 
fehlt im Hinblick auf Art. 84 Satz 3 BayBO, der durch 
§ 3 Nr. 2 des Änderungsgesetzes vom 24. Juli 2015 
(GVBl. S. 296) aufgehoben worden ist.

2. Verstöße gegen die Geschäftsordnung für den Baye-

rischen Landtag berühren die Wirksamkeit gefasster 
Gesetzesbeschlüsse grundsätzlich nicht. Etwas an-
deres kommt nur in Betracht, wenn die Geschäftsord-
nung Verfassungsrecht konkretisiert. Das ist bei der 
in § 173 BayLTGeschO geregelten Informationsge-
winnung durch Anhörung u. a. von Sachverständigen 
nicht der Fall.

3. Der in Art. 82 Abs. 1 und 2 BayBO geregelte höhen-
bezogene Mindestabstand für Windkraftanlagen als 
Voraussetzung für die bauplanungsrechtliche Privile-
gierung im Außenbereich (sogenannte. 10 H-Rege-
lung) ist mit der Bayerischen Verfassung vereinbar. 
Ebenfalls verfassungsgemäß sind die Übergangsbe-
stimmung des Art. 83 Abs. 1 BayBO, die Sonderrege-
lung in Art. 82 Abs. 3 BayBO für gemeindefreie Ge-
biete, die Bestandsschutzregelung des Art. 82 Abs. 4 
BayBO für vorhandene Flächennutzungspläne und 
das Unterlassen einer vergleichbaren Bestimmung 
für Regionalpläne. 

a) Die dem Landesgesetzgeber durch die Öff-
nungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB eingeräum-
te Gesetzgebungsbefugnis zur Bestimmung 
eines Mindestabstands ist nicht unbegrenzt. 
Die bundesrechtliche Grundentscheidung für 
eine Privilegierung von Windenergieanlagen 
im Außenbereich darf durch eine landesrecht-
liche Abstandsregelung weder rechtlich noch 
faktisch ausgehebelt werden. Die durch den 
bayerischen Landesgesetzgeber normierte 
Festlegung des Mindestabstands zu allgemein 
zulässigen Wohngebäuden auf die 10-fache 
Anlagenhöhe überschreitet den bundesrecht-
lich eröffneten Gestaltungsrahmen nicht; zwar 
wird der räumliche Anwendungsbereich für 
den Privilegierungstatbestand erheblich ein-
geschränkt, nicht aber beseitigt. Grundrechte 
der Bayerischen Verfassung werden hierdurch 
ebenfalls nicht verletzt.

b) Die Regelung des Art. 82 Abs. 4 BayBO für 
vorhandene Darstellungen von Konzentrati-
onszonen für Windkraftanlagen in Flächennut-
zungsplänen berührt auch insoweit nicht den 
Schutzbereich des gemeindlichen Selbstver-
waltungsrechts (Art. 11 Abs. 2 Satz 2 der Ver-
fassung), als sie „Bestandsschutz“ nur unter der 
Voraussetzung vorsieht, dass eine betroffene 
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Nachbargemeinde der Fortgeltung der Darstel-
lung bis zum 21. Mai 2015 nicht widerspricht.

4. Verfassungswidrig ist die in Art. 82 Abs. 5 BayBO den 
Gemeinden auferlegte Pflicht, bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen, die für Vorhaben der Windenergienut-
zung einen geringeren als den Mindestabstand fest-
setzen wollen, im Rahmen der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB auf eine einvernehmliche Festlegung 
mit betroffenen Nachbargemeinden hinzuwirken. 
Diese Regelung steht in einem offensichtlichen und 
schwerwiegenden Widerspruch zur Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes und verstößt deshalb ge-
gen das Rechtsstaatsprinzip der Bayerischen Verfas-
sung.

München, den 10. Mai 2016

Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Peter  K ü s p e r t ,  Präsident
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